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Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

AVG §67;

BauO Wr §129 Abs10;

BauRallg;

VStG §24;

VStG §9 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die Instandhaltungsp>icht tri?t den jeweiligen Eigentümer, unabhängig davon, wann die Schäden aufgetreten sind

(Moritz, BauO für Wien, 3. Au>age, 338). Der jeweilige Eigentümer ist auch nach § 129 Abs. 10 BauO für Wien zur

Behebung verp>ichtet, selbst wenn der gesetzwidrige Zustand schon unter seinem Rechtsvorgänger bestanden hat

(Moritz aaO, 352). [Hier: Die belangte Behörde hat der Beschwerdeführerin (Geschäftsführerin und als solche zur

Vertretung nach außen Berufenen der Miteigentümerin) die Tat bereits ab dem der Einverleibung folgenden Tag

angelastet. Angesichts dessen bedürfte es aber einer näheren Begründung, weshalb die Beschwerdeführerin schon ab

diesem Zeitpunkt nicht alles in ihren Kräften Stehende unternommen hat, um die Gebrechen und

Konsenswidrigkeiten zu beseitigen, wird doch für derartige Veranlassungen ein angemessener Zeitaufwand in der

Regel notwendig sein.]
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